
II- -'1'"155. der BeIlagen zu den S~enographisc~en Prc,tokoUen des Natlon~lriltes 

DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

. 17.128/16-I 8/76 

1m den 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

1f'1fj JAß 

1916 -12- 23 
zu ~-1/J 

...... ',..,. ,- .' ~ . 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Zu Z 761/Jr-NR/1976 

Par1ament 
10101vien 

Die B(~hriftliche A.l1frage der Abgeordneten Ing 0 

. Amtmann und Genossen· (761/J), betreffend die beabsich­
tigte Auflassung von Bezirksgerichten in Kärnten, be­
antworte ich wie folgt: 

" ','~' .' 

Eine der wichtigsten Aufgaben des Bundesministers 
für Justiz ist es dafür Sorge zu tragen, daß der recht­
suchenden Bevölkerung auch auf der Ebene der Bezirksge­
richte funktionsfähige Gerichte, die einen raschen Rechts­
schutz gewährleisten können, zur Verfügung stehen. Dies 
setzt voraus, daß bei den Bezirksgerichten ständig zu­
mindest zwei Richter tätig sind, die einander im Fall 
der Erkrankung, während des Urlaubs oder einer auswär­
tigen Dienstverrichtung vertreten kÖlmen. Diese Gerichte 
haben auch jene Größe, die erforderlich 1st, genügend 
nichtrichterliche Bedienstete bei der zweckmäßigen und 
sachlichen Differenzierung der vielfältigen Arbeiten 
der gerichtlichen Geschäftsstelle zu vervlenden. Nur da­
durch kann dem Ä.."'lspruch der Bevölkerung auf eine mög­
lichst rationelle, kostensparende und rasche Führung der 
gerichtlichen Geschäfte entsprochen werden. Die Zusammen­
legungvon Bezirksgerichten, bei denen nur ein Richter -
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zum Teil nur an einzelnen Tagen der vloche - tätig ist, 

mi t Bezi.rksgerichten, die .in der Bezirl{shauptstadt 

ihren Sitz haben, dient daher den vlOhlverstandenen 

Interessen der Bevölkerung, die von der Zusammenle-

gung der Gerichte betroffen sind. Die Struktur des länd­

lichen Raumes kann durch die Auflassung kl,:üner, nicht 

leistungsfähiger Gerichte, bei denen nur \'1enige Perso­

nen zum Teil nur an einzelnen Tagen der ''loche tätig 

sind, sicherlich nicht beeinträchtigt ''lerden. 

Zu 1:: 

Ja. 
Das Ersuchen an das .Amt, der Kärntner Landesre­

gierung gemäß § 8 Abs. 5 Buchstabe d des Übergangs­

gesetzes vom 1010.1920 in der Fassung des Bundesge­

setzblattes Nr. 368 vom ,Jahre 1925, der Aufl.assung 

dieser Bezirksgerichte zuzusti~~len, ist am 110 Novem­

ber 1976 gestellt \'lorden. 

Zu 2: 

Die Leistungsfähigkeit der bestehenden kleinen 

Bezirksgerichte durch andere organisatorische Maßnah­

men zu steigern, ist dem Bundesministerium für Justiz 

,auf Grund bestehender Gesetze nicht möglich. Auch durch 

eine Erv;ei terung der Zuständigkei t der Bezirksgerichte 

kann das "kleine Bezirksgericht!! nicht aufge'wertet wer­

den. So \vurde mit der ~'[ertgrenzermovelle 1976 etwa ab 

1 .. April 1976 die v'lertgrenze für die Zuständigkeit der 

Bezirksgarichte'in Zivilrechts sachen von 15.000 Sauf 

300000 S erhöht. Dennoch ·war der Anfall an Zivilprozeß­

sachen im November 1976, al.se 7 Monate nach dem \virk­

sam .... lerden der ~'lertgrenzenerh8hung, während der ersten 

10 IvIonate 1976 im Vergleich ZUJl1 gleichen Zeitraum des 

Vorjahres etwa bei den Bezirksgerichten Altho:fen, Ebern-

779/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



.. 
... 3 -

dorf', Eberstein 9 GmUnd in Kärnten und r.1illstatt ge­
sunken. Dies zeigt? daß nur durch Zusammenlegung 
kleine!' Bezirksgerichte die dem Rechtsschutz und 
der Rechtssicherhel.t der Bevölkerung dieHende Lei­
stwlgsfähigkeit der Bezirksgerichte erhöht werden 
kann. 

200 Dezember 1976 
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